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CDU-Vorstoß zur Mindestlohn-Ausnahme ist unzulässige 
Diskriminierung  

 
 

 
 

 

Kein Mindestlohn für Saisonkräfte in der Landwirtschaft – so lautet die Forderung in einem Antrag an den 

Bundesparteitag der CDU am 20. und 21. Februar 2026 in Stuttgart. Begründet wird sie damit, dass Saisonarbeiter*innen 

"nur in Spitzenzeiten, während der Ernte" helfen und keine Vollerwerbstätigkeit ausüben würden. Zudem kämen sie aus 

Ländern, in denen ein Stundenlohn unter dem deutschen Mindestlohn noch deutlich über den heimatlichen Standards 

liege. Dazu Christian Beck, Mitglied des Bundesvorstandes der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) und 

dort für die Landwirtschaft zuständig. 

 
Frage: Was hält die IG BAU von der Forderung, Saisonkräfte vom Mindestlohnanspruch auszunehmen? 

Christian Beck: Der gesetzliche Mindestlohn gilt für alle Beschäftigten. Eine Ausnahme von Saisonarbeitskräften vom 

gesetzlichen Mindestlohn ist rechtlich nicht möglich. Das hat die Bundesregierung hinlänglich bestätigt. Der Mindestlohn 

ist eine absolute Lohnuntergrenze – unabhängig davon, ob jemand dauerhaft oder nur saisonal arbeitet. Eine Absenkung 

nur für Saisonarbeitskräfte wäre eine unzulässige Diskriminierung. Diese Rechtslage ist eindeutig. Das sollte nun auch die 

CDU endlich zur Kenntnis nehmen. 

 

 

 

 




